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neunzig Tagen bedingt und 800 Fran-
ken Busse erfolgten mit Strafbefeh-
len1. Der Kandidat selber war erst 
nach vier Tagen Untersuchungshaft 
soweit. So richtig ernst war es ihm mit 
dem Geständnis aber kaum. Vor Be-
zirksgericht noch sprach er von einem 
Streich und von einem Rechtsirrtum, 
während er vor Obergericht betonte, 
dass er die laschen Sicherheitsvorkeh-
ren des Fernsehens habe aufdecken 
wollen2 – bei zweifacher Tatbege-
hung und grossmäuligem Leugnen! 
Er lieferte somit auch im Gerichtssaal 
die falschen Antworten. Das Bezirks-
gericht Zürich verurteilte ihn wegen 
Betrugs (Art.  146 Abs.  1 StGB) und 
Betrugversuchs zu viereinhalb Mona-
ten Gefängnis bedingt, was Ober- und 
Bundesgericht bestätigten. Die Ge-
richte sahen die Täuschung in der kon-

kludenten Zusicherung, gemäss dem 
akzeptierten, auf dem Grundsatz des 

einmal gemacht: Einer der Studenten 
hatte sich erfolgreich für die Sendung 
vom 22.  April 1996 beworben. Drei 
Wochen vorher nahm er übungshalber 
an einer Generalprobe teil und bemerk-
te, dass das Fernsehen mit Statisten die 
richtigen Fragen der Livesendung des 
gleichen Abends probt. Da entstand 
der Plan: Seine Kollegen sollten sich 
als medieninteressierte Personen für 
die Generalprobe des 22. April 1996 
anmelden, die Antworten zu den Fra-
gen aufschreiben und diese in einer 
Toilette verstecken. Dort würde er sie 
auswendig lernen und später live ab-
sahnen. Der Plan funktionierte und der 
Gewinn fiel mit 9’705 Franken ordent-
lich aus. Jetzt plante das Trio für die 
Sendung vom 5. Januar 1998 dasselbe 
nochmals, aber mit vertauschten Rol-
len. Es kam schief heraus.

Der Verdacht der Schummelei kam in 
den Medien schnell auf – wortreich 
gekontert vom Kandidaten im «Talk-
Täglich» von TeleZüri. Das Fernse-
hen erstattete Anzeige. Die beiden 
Komplizen packten sofort aus. Ihre 
Verurteilungen wegen Betrugs zu je 

Erinnern Sie sich noch an die Sendung 
«Risiko» des Schweizer Fernsehens? 
Drei Studenten konnten sich die Fra-
gen des Fernseh-Gewinnspiels be-
schaffen und wollten den grossen Ge-
winn abholen. Beim ersten Mal ging 
alles gut, doch beim zweiten Mal flo-
gen sie auf und mussten vor den Kadi.

«Das isch de Fuessballer Moldovan 
gsi!» Es war die richtige Antwort des 
Kandidaten – aber erst auf die über-
nächste Frage. Fernsehmoderatorin 
Amgarten fragte, wen die Tagesschau 
zum «Kopf des Jahres 1997» gewählt 
habe. Die richtige Antwort hätte Rolf 
Bloch gelautet, der im Streit um nach-
richtenlose Vermögen vermittelt hat. 
Erst zwei Fragen später fragte sie nach 
dem Namen des Fussballers. Amgar-
ten moderierte die Sendung normal 
weiter, doch zahlte das Fernsehen den 
Gewinn von 95’000  Franken nicht 
aus. Die Antwort auf eine noch nicht 
gestellte Frage machte das Fernsehen 
stutzig.

Wie gingen die drei Studenten vor? 
Sie hatten alles ein Jahr zuvor bereits 

Betrug in der Quizshow

Arnold F. Rusch

PD Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Zürich

Gabriela Amgarten moderierte die Sendung «Risiko» des Schweizer Fernsehens (Bild: SRF).
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coughs», wie der Telegraph süffisant 
festhielt11. Doch nicht immer waren 
die Kandidaten die Bösen. Häufig 
hat auch das Fernsehen ganz arg ge-
schummelt, fast schon wie bei der fik-
tiven lottery für die proles in Orwells 
nineteen eighty-four. Besonders auf-
sehenerregend waren die arrangierten 
Quiz-Shows in Amerika der 50er-Jah-
re12. Die Shows «The $64.000-Ques-
tion» und «Twenty-one» waren Gas-
senfeger, ihre Langzeitteilnehmer 
Stars und die Fragen verrückt – ein 
Mix aus wertvollem Wissen und junk 
knowledge: so wurde nach den Namen 
der vier Baleareninseln gefragt, nach 
den drei Baseballspielern mit über 
3’500  hits und nach einer Erklärung 
der Fotosynthese13. Die Kandidaten 
kannten die Fragen schon im Voraus 
und mussten diese möglichst span-
nend beantworten – stirnrunzelnd, 
stotternd und vielleicht sogar schein-
bar ratend. Als der Langzeitgewinner 
Herbert Stempel verlieren musste, 
um dem neuen Star Charles van Do-
ren Platz zu machen, packte er aus14. 
Die Beteiligten kassierten zwar kei-
ne Strafen für die gefälschten Shows, 
doch versuchten sie, die ganze Sache 
zu vertuschen. Es war eine Sache, 
das Fernsehpublikum hinters Licht 
zu führen, aber eine andere, eine jury 
zu belügen – sie erhielten ihre Strafen 
für die Behinderung der Justiz und für 

ein Versprechen des Fernsehens vor. 
Zweitens hat das Bundesgericht schon 
früher den Betrug auch zu Spielzwe-
cken für strafbar erklärt7. Der straf-
rechtliche Vermögensbegriff darf sich 
nicht am zivilrechtlichen Anspruch 
orientieren, weil sonst das StGB nicht 
mehr als Schutznorm für die Belange 
des Art.  41 OR dienen kann8. Unab-
hängig davon bestand vorliegend ein 
zivilrechtlicher Anspruch. Auslobung 
und Preisausschreiben (Art.  8 Abs.  1 
OR) kamen zwar aufgrund der fehlen-
den Öffentlichkeit der Ausschreibung 
nicht in Frage – nur drei ausgewählte 
Kandidaten konnten jeweils an einer 
Sendung teilnehmen. Es lag aber ein 
Glücksspiel9, ein dem Preisausschrei-
ben ähnliches Verhältnis vor, das einen 
innominatvertraglichen Anspruch auf 
Auszahlung des versprochenen Ge-
winns schafft. Man könnte dies auch 
als bedingtes Gewinnversprechen be-
zeichnen10.

Ein ähnlicher Betrug mitsamt Ver-
urteilung ereignete sich 2001 in Eng-
land. Charles Ingram nahm an der 
TV-Show «Who Wants to Be a Mil
lionaire?» teil, während sein Kompli-
ze im Publikum bei der richtigen Ant-
wort jeweils hustete – «19 strategic 

Fairplay basierenden Spielreglement 
teilzunehmen3. Sie bejahten aufgrund 
der planmässigen, arbeitsteiligen und 
systematischen Vorkehren besondere 
Machenschaften und damit die für den 
Betrug notwendige Arglist. Das Bun-
desgericht liess durchblicken, dass es 
die Arglist auch bei der Qualifikation 
des Vorgehens als einfache Lüge be-
jaht hätte, da Amgarten die Fairplay-
Zusicherung nicht überprüfen konnte. 
Eine die Arglist beseitigende Opfer-
mitverantwortung verneinte es, weil 
dies nur bei Missachtung grundle-
gendster Vorsichtsmassnahmen ge-
rechtfertigt sei4. Der Kandidat bestritt 
einen Schaden, weil sich aus Spiel und 
Wette kein zivilrechtlich geschütz-
ter Anspruch ergebe (Art. 513 Abs. 1 
OR). Das Bundesgericht liess die Fra-
ge offen, weil bei Unredlichkeit zu-
mindest der Rückzahlungsanspruch 
zivilrechtlich geschützt sei (Art.  514 
Abs. 2 OR). Das Ergebnis überzeugt, 
nicht aber die Argumentation: Ers-
tens entsteht der Rückzahlungsan-
spruch erst durch die Unredlichkeit, 
also durch den Betrug. Der für den 
Betrug relevante Vermögensschaden 
muss sich aber bereits auf die Auszah-
lung des Gewinns richten5. Ein Spiel 
im Sinne des Gesetzes liegt ohnehin 
nur vor, wenn die Parteien sich unter 
entgegengesetzten Bedingungen eine 
Leistung versprechen6. Hier lag nur 
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die Meineide. Der Skandal erschüt-
terte ganz Amerika. Sogar Präsident 
Dwight D. Eisenhower äusserte sich 
dazu: Er teile «the American general 
reaction of almost bewilderment» – «a 
terrible thing to do to the American 
public»15. Der Kongress schuf als Fol-
ge des Skandals ein Gesetz (47 USC 
§  509 – Prohibited practices in con-
tests of knowledge, skill, or chance). 
In der Schweiz müsste man für arran-
gierte Shows, bei denen das Publikum 
bloss zuschaut, wohl zuerst auch einen 
Straftatbestand schaffen.

Der Skandal um die arrangierten 
Quiz-Shows inspirierte Robert Red-
ford zum Film «Quiz Show» (1994). 
Der Einfluss der Risiko-Sendung auf 
die Schweizer Kultur blieb etwas be-
scheidener. Die Musiker Michael Kull 
und Roy Lembo schufen unter dem 
sinnigen Bandnamen «Risi & Co.» 
den Song «Moldovan», der es immer-
hin auf Platz 13 der Schweizer Hit-
parade schaffte16 – sofern diese nicht 
auch manipuliert war, möchte man 
hinzufügen!


